
f) die Einhaltung der Ausweis-, Paß- und Meldebestimmungen zu 
gewährleisten
g) eine strenge Ordnung im Umgang mit Waffen, Sprengmitteln und 
Giften durchzusetzen
h) die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen für die Tätigkeit von 
Vereinigungen, die Durchführung von Veranstaltungen und die Polizei
stunde zu gewährleisten
i) wichtige Betriebe, Anlagen und Objekte zu sichern
j) die im Rahmen der Landesverteidigung übertragenen Aufgaben zu 
erfüllen.

(2) Bei Gefahren oder Störungen, für deren Abwehr oder Beseiti
gung andere Staatsorgane zuständig sind, hat die Deutsche Volkspolizei 
auch tätig zu werden, wenn die öffentliche Ordnung und Sicherheit 
erheblich beeinträchtigt ist und die Gefahren oder Störungen durch die 
zuständigen Staatsorgane nicht mit eigenen Kräften und Mitteln abge
wehrt oder beseitigt werden können oder deren Mitarbeiter nicht gegen
wärtig sind. Die Tätigkeit der Deutschen Volkspolizei erstreckt sich dabei 
auf die Einleitung oder Durchführung notwendiger Sofortmaßnahmen. 
Wurden Maßnahmen ohne Kenntnis des zuständigen Staatsorgans ge
troffen, ist dieses unverzüglich davon zu unterrichten.

(3) Die Deutsche Volkspolizei gewährt anderen Staatsorganen bei 
der Durchsetzung von gesetzlich begründeter* Maßnahmen Unterstüt
zung, wenn deren Mitarbeiter bedroht oder tätlich angegriffen werden 
oder ohne Gewährung von Schutz die Durchführung der angeordneten 
Maßnahmen nicht möglich ist.

(4) Die Deutsche Volkspolizei erfüllt darüber hinaus die ihr durch 
andere gesetzliche Bestimmungen übertragenen Aufgaben.
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